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INFO UMWELTAMT GRUNDSÄTZLICH ÜBER LEITSTELLE VERANLASSEN! 

Kraftstoff, Öl, 
verunreinigtes Löschwasser (z.B. bei Reifenbrand) 

oder andere wassergefährdende Stoffe 

freigesetzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFO-E-MAIL Umweltamt SOFORTINFO Umweltamt 

In Kanalisation 
gelangt 

groß, z.B.: 
- ganzer PKW-Tank 
- LKW-Tank 

Umweltamt klärt Beseitigung ggf. 
am Folgetag 

gering, bis ca. 2-3l: 
- Ölwanne 
- teilweiser PKW-Tank 
- kleiner Kanister 

ja /  
angekündigt 

ggf. mit Plane abdecken 

nein 

ja 

nein 

SOFORTINFO 
Kläranlage 

 nein ja 

Sofortige  
Beseitigung  

möglich?  

In Erdreich  
gelangt 

In Gewässer 
gelangt 

Starkregen? 

Menge? 

Wasserschutzgebiet? 

Weitere Ausbreitung verhindern 

durchführen 
oder über 
Straßenmeisterei  
veranlassen 

 


